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Art derbaulichen  Nutzung:  ALlgemeines  Wohngebiet
Büuweise:  Offene  Bauweise

Der Bebauungsplan  - Entwurf  hat  gem.  S 2 Abs,  6 BBauG
vom '_1!.-.6r bis?1.'-7r197G.  öffentlich  ausgelegen
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Der  Gemeinderat  hat  den  Bebauungsplan  vom "5_-'4-»'976

gem. E3 10 BBauG am'18,'!'="7a1s Satzung beschlossen.
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Der genehmigte  Bebauungsplan  ist gem. S, 12 BBauG  _
vom ?-0!-!5:, bis,29:7,a_19,7_8, öffentlich  ausgelegen  . Die
Genehmigung  um Auslegung  ist am  .2C!-fi-. . . 19?8. .
bekannt  gemaTht  worden.  Damit  ist  der Plan  gem. E) 12
BBauG  am .2Q-jü.19?'.  rechtsverbindlich  geworden.
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' Das  L,ri.ndrata,arqt  Rtön-arabfeld  hat  uu.gspJ.arx  '
mit  Begeheid  vorn  2'Jii  5. 1978  zetü.  fo@ I ü und  !47  BBauG  t
i.v.  mit  F, a;, aer  veroaranurig  vom  23.  10.  !968  (GvB_!.  S.  '
327» in  der  Fagsurig  der  Bek.  voln 28ii  1.  1977  (GVBI*  Sii '
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',!teitere  Festsetzungen.

1. ) Das Beuland ist  als allgemeines  Wohngebiet festgesetzt.  Zulössig

8ind  Wohngebäude, Läden fur  die Bewohner des Gebietes  und  Gast  -Stätten.

,  Ausnahmsweise können nichts,törende  Gewerbe-  Handwerbbetriebö  '
zugelassen  werden, wenn sie nach Anzuhl, Art, Lagei  Umfang; oder'Zwe(,kbestiung  der Eigenart  des Baugebietes  nlchl  widersprechen
Die vorhandeneri Gewerbebetriebe gelten  nach aem z. Zt. der  Festsetzurdes Bebauungsplanes vorhar»denen  Umfang im Rahmer des  vorhandenen
und genehmigten  Baubestandes als zugelassen.  Erweiterungen  sindnicht  zulässig.  

2. ) Fiir das  Baugebiet  wird  offer.e  ßauvveiase restgesetzt.

3. ) Stellplätze  und Garagen sind nur fiir  den durch die  zulässige  r:utzung
verursachten  Bedarf zulässig-  Dle vorhandenen  gewerblichen  Garagen
gelten  nach dem z.Zt.  der Festsetzung  des Bebauungsplanes  vorhandener
Umfang im Rahrrren des vorhandenen und genehrnigten  Baubestandes  als
zugelassen.  Vergrößerungen der bestehenden Anlagen  an Ort  und  Stellesind  nicht  zulässig.

j+. ) Unterg;eordnete  Nebenanlagen sind  unzulässlz.  Sie  können  ausnahms-
weise zugelassen.merden  genn sie den Nutzungszweck  der  in  dem  all  -gemeinen V',ohngebiet gelegenen Grundstiicke  selbst  dienen  und  ihrerEigenart  nicht  widersprechen.

5. ) MindestHr6ße  der Baugrundstücke  : Allgemein  Iaoo0  m2  - '

' b. Restgrund  -  m2 (Dop  -
stiicken   pelhäu-

ser

6. ) .AbstandsreHelung:  (Nur bei  Abweichung  v.  Art  6 BBO)

?;ände  ohne  not-
wendige  Fenster

"'ände  mit  not-
wendigen  Fenster

Mindestgrenzabstand  bei  E,  E +  DG
E +  1,  E +  U

,l

Mindestgebäudeabstand  bei  E,k'+DG

E41,h'+U
710  m
8,0m

7 , 0 m.
8,om

7, ) Die Höhe der Einfriedung  ist  auj  1,  30 m ab OK Gehsteig  festgesetzt.Die !3ocke1höhe der Einfriedung  darf  nicht  mehr als  O,30  m betragen. Grelle Farbanstriche  sind  untersagt.  Maschendrahtzäune  sind  zu  Mnter' pflanzen*  /

8-) Dle Gebäudeanstriche  sind  in gedeckten  Farbeffi zu  halten

Bad I:eustad't a.d.Saale,  15.4.1976
IiBA  - Techn,  Abf;eilung

K Ö 'c h.  Ba-arat
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